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Teil B8 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Ingenieurvermessung
Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Ingenieurvermessung des in Teil A §1 näher definierten Projekts:
§ 1         Leistungen des Auftragnehmers
Gegenstand des Vertrags sind Ingenieurleistungen der Anwendungsbereiche (gemäß Anlage 1, Ziffer 1.4.1 Abs 2 HOAI):
I: Planungsbegleitende Vermessung (Bestandsaufnahme)
II: Bauvermessung
III: Sonstige Vermessungstechnische Leistungen
Die nicht angekreuzten Leistungen sind nicht beauftragt und daher nicht Gegenstand dieses Vertrages. Dies gilt auch für die nachfolgenden Leistungsbeschreibungen.
Weitere Leistungen und sonstige Vereinbarungen einschließlich der Honorarberechnung werden auf geson-
derten Blättern (Anzahl 
 ) aufgeführt und sind Bestandteil dieses Vertrages. 
I. Planungsbegleitende Vermessung  (Ziffer 1.4.4 der Anlage 1.4 HOAI)
Der AG beauftragt den AN mit den Leistungen folgender Leistungsphasen:
1.
 Grundlagenermittlung
Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI
  Grundleistungen (Regelsatz 5%)
%
a)
Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit und das geplante Objekt
b)
Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen und Daten
c)
Ortsbesichtigung
d)
Ermittlung des Leistungsumfangs in Abhängigkeit von den Genauigkeitsanforderungen und dem Schwierigkeitsgrad
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1
e)
schriftliches Einholen von Genehmigungen zum Betreten von Grundstücken, von Bauwerken, zum Befahren von Gewässern und für anordnungsbedürftige Verkehrssicherheitsmaßnahmen
f)
Prüfung und Zusammenführung sämtlicher Daten mit geografischem Raumbezug
2.
Geodätischer Raumbezug
Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI
Grundleistungen (Regelsatz 20%)
%
a)
Erkunden und Vermarken von Lage- und Höhenfestpunkten
b)
Fertigen von Punktbeschreibungen und Einmessungsskizzen
c)
Messungen zum Bestimmen der Fest- und Passpunkte
d)
Auswertung der Messungen und Erstellen des Koordinaten- und Höhenverzeichnisses
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1
e)
Entwurf, Messung und Auswertung von Sondernetzen hoher Genauigkeit
f)
Vermarken aufgrund besonderer Anforderungen
g)
Aufstellung von Rahmenmessprogrammen
3.
Vermessungstechnische Planungsgrundlagen
Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI
Grundleistungen (Regelsatz 65%)
%
a)
Topographische/morphologische Geländeaufnahme einschließlich Erfassen von Zwangspunkten und planungsrelevanter Objekte
b)
Aufbereitung und Auswertung der erfassten Daten
c)
Erstellen eines Digitalen Lagemodells mit ausgewählten planungsrelevanten Höhenpunkten
d)
Übernehmen von Kanälen, Leitungen, Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus vorhandenen Unterlagen
e)
Übernehmen des Liegenschaftskatasters
f)
Übernehmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Festsetzungen
g)
Erstellen von Plänen mit Darstellen der Situation im Planungsbereich mit ausgewählten planungs-relevanten Höhenpunkten
h)
Liefern der Pläne und Daten in analoger und digitaler Form
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1
i)
Maßnahmen für anordnungsbedürftige Verkehrssicherung
j)
Orten und Aufmessen des unterirdischen Bestandes
k)
Vermessungsarbeiten unter Tage, unter Wasser oder bei Nacht
l)
Detailliertes Aufnehmen bestehender Objekte und Anlagen neben der normalen topographischen Aufnahme wiez.B. Fassaden und Innenräume von Gebäuden
m)
Ermitteln von Gebäudeschnitten
n)
Aufnahme über den festgelegten Planungsbereich hinaus
o)
Eintragen von Eigentümerangaben
p)
Erfassen zusätzlicher Merkmale wie z.B. Baumkronen
q)
Darstellen in verschiedenen Maßstäben
r)
Ausarbeiten der Lagepläne entsprechend der rechtlichen Bedingungen für behördliche Genehmigungsverfahren
s)
Übernahme der Objektplanung in ein digitales Geländemodell
t)
3D Erfassung mit z.B. Laserscanning
u)
Erstellung eines Bestandsdatenmodells als Grundlage des BIM Prozesses, z.B. auf Grundlage vermessungstechnischer Verfahren
v)
Kollisionsprüfung mit Planungsmodell
w)
3D Datenaufbereitung z.B. Ver- und Entsorgung
x)
Visualisierung
4.
Digitales Geländemodell
Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI
Grundleistungen (Regelsatz 10%)
%
a)
Selektion der die Geländeoberfläche beschreibenden Höhenpunkte und Bruchkanten aus der Geländeaufnahme
b)
Berechnung eines digitalen Geländemodells
c)
Ableitung von Geländeschnitten
d)
Darstellung der Höhen in Punkt-, Raster- oder Schichtlinienform
e)
Liefern der Pläne und Daten in analoger und digitaler Form
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1
f)
Verschneidung des Digitalen Geländemodells mit dem Bestandsdatenmodell und Darstellung aller für die Planung relevanten Objekte wie Bäume, Lampen, Mauern etc. in 3D
g)
Zusammenführung von BIM und GIS Daten z.B. Stadtmodell
II. Bauvermessung (Ziffer 1.4.7 der Anlage 1.4 HOAI)
Der AG beauftragt den AN mit den Leistungen folgender Leistungsphasen:
1.
Baugeometrische Beratung
Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI
  Grundleistungen (Regelsatz 2%)
%
a)
Ermitteln des Leistungsumfanges in Abhängigkeit vom Projekt
b)
Beraten, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Genauigkeiten und zur Konzeption eines         Messprogramms
c)
Festlegung eines für alle Beteiligten verbindliches Maß-, Bezugs- und Benennungssystems
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2
d)
Erstellen von vermessungstechnischen Leistungs-beschreibungen
e)
Erarbeiten von Organisationsvorschlägen über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeit und Schnittstellen der Objektvermessung
f)
Erstellen von Messprogrammen für Bewegungs- und Deformationsmessungen, einschließlich Vorgaben für die Baustelleneinrichtung
2.
Absteckunterlagen
Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI
  Grundleistungen (Regelsatz 5%)
%
a)
Berechnen der Detailgeometrie anhand der Ausführungsplanung, Erstellen eines Absteckplanes und Berechnung von Absteckungsdaten einschließlich Aufzeigen von Widersprüchen (Absteckunterlagen)
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2
b)
Durchführung von zusätzlichen Aufnahmen und ergänzenden Berechnungen, falls keine qualifizierten Unterlagen aus der Leistungsphase „vermessungstechnische Grundlagen“ vorliegen
c)
Durchführung von Optimierungsberechnungen im Rahmen der Baugeometrie (z.B. Flächennutzung, Abstandsflächen)
d)
Erarbeitung von Vorschlägen zur Beseitigung von Wider-sprüchen bei der Verwendung von Zwangspunkten(z.B. bauordnungsrechtliche Vorgaben)
e)
Konzepterstellung BIM2Field Abläufe
3.
Bauvorbereitende Vermessung
Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI
  Grundleistungen (Regelsatz 16%)
%
a)
Prüfen und Ergänzen des bestehenden Festpunktfeldes
b)
Zusammenstellung und Aufbereitung der Absteckungsdaten
c)
Absteckung: Übertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) und des Baufeldes in die Örtlichkeit
d)
Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte und der Absteckunterlagen an das bauausführende Unternehmen
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2
e)
Absteckung auf besondere Anforderung  
Archäologie
Ausholzung
Grobabsteckung
Kampfmittelräumung
f)
Datenaufbereitung für die Absteckung des 3D Planungs-modells über Bauteile
4.
Bauausführungsvermessung
Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI
Grundleistungen (Regelsatz 45%–62%)
%
a)
Messungen zur Verdichtung des Lage-und Höhenfestpunktfeldes
b)
Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest- und Achspunkten
c)
Baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe
d)
Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen des zu erstellenden Objekts an konstruktiv bedeutsamen Punkten
e)
Baubegleitende Eigenüberwachungsmessungen und deren Dokumentation
f)
Fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausführung als Grundlage für den Bestandsplan
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2
g)
Erstellen und Konkretisieren des Messprogramms
h)
Absteckungen unter Berücksichtigung von belastungs- und fertigungstechnischen Verformungen
i)
Prüfen der Maßgenauigkeit von Fertigteilen
j)
Aufmaß von Bauleistungen, soweit besondere vermessungstechnische Leistungen gegeben sind
k)
Ausgabe von Baustellenbestandsplänen während der Bauausführung
l)
Fortführen der vermessungstechnischen Bestandspläne nach Abschluss der Grundleistungen
m)
Herstellen von Bestandsplänen
n)
Absteckung aus dem 3D Planungsmodell
o)
Erstellen eines As-Built Modells
5.
Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung
Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI
Grundleistungen (Regelsatz 15%)
%
a)
Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige Messungen an Schalungen und entstehenden Bauteilen (Kontrollmessungen)
b)
Fertigen von Messprotokollen
c)
Stichprobenartige Bewegungs- und Deformationsmessungen an konstruktiv bedeutsamen Punkten des zu erstellenden Objekts
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2
d)
Prüfen der Mengenermittlungen
e)
Beratung zu langfristigen vermessungstechnischen Objektüberwachungen im Rahmen der Ausführungskontrolle baulicher Maßnahmen und deren Durchführung
f)
Vermessungen für die Abnahme von Bauleistungen, soweit besondere vermessungstechnische Anforderungen gegeben sind
g)
Prüfen der Maßgenauigkeit von Bauteilen
h)
Kontinuierliche Baufortschrittskontrolle
i)
Kontinuierlicher Abgleich des Planungsmodells mit der tatsächlichen Bauausführung in Verbindung mit beigestellten vermessungstechnischen Leistungen
j)
Aktualisierung des Planungsmodells
III. Sonstige vermessungstechnische Leistungen
Der AG beauftragt den AN mit folgenden sonstigen Leistungen:
Weitere sonstige Leistungen und deren Honorierung sind auf einem Zusatzblatt beschrieben.
Falls nicht alle Grundleistungen durch den AG beauftragt werden, werden diese Leistungen durch den AG oder den nachfolgend benannten weiteren Auftraggeber eigenverantwortlich erbracht:
§ 2         Stufenweise Beauftragung
Soweit AG und AN sich in §1.3 des Teiles A dieses Ingenieurvertrages auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in §1 angekreuzten Leistungen/Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:
1. Stufe:
2. Stufe:
3. Stufe:
§ 3         Honorargrundlagen
3.1         Honorargrundlagen für Leistungen der Planungsbegleitenden Vermessung
Ermittlung der Verrechnungseinheiten
Folgende aufzunehmenden Flächen (Ziffer 1.4.2 Abs. 2 HOAI) und Punktdichten werden festgelegt (Ziffer 1.4.2 Abs. 3 HOAI):
Flächeninhalt
Punktdichte
Verrechnungseinheiten
Fläche 1:
Fläche 2:
Fläche 3:
Fläche 4:
Fläche 5:
Gesamtsumme der Verrechnungseinheiten
Honorarzone für die Planungsbegleitende Vermessung (Ziffer 1.4.3 HOAI):
Planungsbegleitende Vermessung
(als abschließende Festlegung)
Planungsbegleitende Vermessung
(als vorläufige Festlegung)
3.2         Honorargrundlagen für die Leistungen der Bauvermessung
Ermittlung der anrechenbaren Kosten des Objektes (Ziffer 1.4.5 Abs. 2)
Die anrechenbaren Kosten ergeben sich nach:
§33 (bei Gebäuden)
§42 (bei Ingenieurbauwerken)
§46 (bei Verkehrsanlagen)
Die anrechenbaren Kosten werden demnach mit
 € festgelegt.
Honorarzone für die Bauvermessung (1.4.6 HOAI):
Bauvermessung
(als abschließende Festlegung)
Bauvermessung
(als vorläufige Festlegung)
3.3         Sonstige Vermessungstechnische Leistungen
Für die sonstigen Vermessungstechnischen Leistungen nach Ziffer 1.2.3 wird folgendes Honorar verein-bart:
3.4         Besondere Leistungen
Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in §1 festgelegt.
Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine gesonderte Vergü-tungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar aus der Honorartafel gemäß Anlage 1.4.8 treffen.
Die Honorarhöhe (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) ist der beiliegenden Honorarberechnung zu entnehmen.
3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners
Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten oder soweit Pläne ge-ändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch §4.2 des Teiles A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, §4.3) abzurechnen.
3.6         Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen
a)
Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben sind die Verrech-nungseinheiten bzw. die Kostenberechnung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über derartige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nachweise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.
b)
Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.
c)
§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.
§ 4         Planungsgrundlagen 
AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:
§5         Sonstige Vereinbarungen
AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
Ort, Datum
Ort, Datum
für den AG
für den AN
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